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Az.: 1.4/082.42 Erlensee, den 03.02.2023 
Fb.: sonstige Dienste (1) 

    

 
Betr.: Schöffenwahl 2023 - Vorschlagsliste für Schöffinnen/Schöffen der 

Stadt Erlensee für die Wahlperiode 2024-2028 
 

 
Anlagen  

 
 

 

Beratungsfolge Termin  
Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2023 Punkt der Tagesordnung 

 
Kostenstelle:  

Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste: € 
bisher verausgabt und verfügt: € 

finanzielle Auswirkung der Vorlage: € 
anschließend noch verfügbar: € 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Erlensee schlägt der Direktorin des Amtsgericht Hanau folgende Personen als Schöffin-
nen/Schöffen für die Wahlperiode 2024 bis 2028 vor: 
 
Nr. Familienname Vorname Anschrift (in 63526 Erlensee) 
1 Baldan Alfonso Hainstraße 18 
2 Becker Gabriele Römerstraße 51 A 
3 Behrendt Gabriele Rosenstraße 1 b 
4 Berger Patricia Georg-Büchner-Straße 8 
5 Bott Thomas Rüdigheimerweg 32 
6 Börner Ivonne Heinrich-Heine-Straße 7 
7 Brauer Jutta Andrea Hainstraße 53 
8 Brendle Bernd Hauptstraße 10 
9 Bühne  Andreas Beethovenstraße 30 
10 Cord Peter Erich-Kästner-Weg 3 
11 Dainow Oliver Friedensstraße 22 
12 Domin Thomas Marienstraße 4 
13 Dreher Sabine Am Kreuzweg 41 
14 Fleck Holger Pfortenweingarten 8 
15 Fritsche Lutz Rüdigheimer Weg 16 
16 Grywatz Dunja Hanauer Straße 17 
17 Hammerschmidt Ute Sandweg 22  
18 Henß Jürgen Am Kreuzweg 28 



19 Hergert Marc Kastellstraße 9 
20 Iwanziw Roland Leipziger Straße 32 
21 Klinkenberg Andreas Langstraße 16 
22 Köhler Ralph Thomas-Mann-Straße 2 
23 Kosub Martin Grimmelhausenstraße 12 
24 Kuhn Klaus Feldstraße 6 
25 Lanecki David Eduard Fallbachstraße 3 
26 Laukhardt Stephan Taunusstraße 11 
27 Leonhardt-Krause Ute Turmstraße 11 
28 Metschan Holger Hanauerstraße 14 
29 Möser Thorsten Brückenstraße 19 
30 Neumann Dieter Ernst Fröbelstraße 3 a 
31 Palomo dos Santos Luis Beethovenstraße 4 
32 Ruth Dirk Rüdigheimer Weg 26 
33 Sahinli Mustafa Weidenweg 6 
34 Schäfer Dirk Michael Langendiebacher Straße 2 
35 Schmid Gudrun Am Erlenpark 5 
36 Schorsten Michael Taunusstraße 11 
37 Schreyer Angelika Raiffeisenstraße 14 
38 Stecher Matthias Kirchstraße 7 
39 Waldmann Carmen Biggleswadestraße 13 c 
40 Weber Volker Limesweg 3 
41 Weiss Katharina Bergwiesenhof 1 
42 Yilmaz Ayse Hauptstraße 16 
43 Zirhli Kazim Biggleswadestraße 11 a 
44 Zirhli Sera Filiz Biggleswadestraße 11 a 
 
 
 
 
Begründung: 
 
 
Mit Ablauf des Jahres 2023 endet die Amtszeit der zur Zeit amtierenden Schöffinnen/Schöffen. 
Mit Schreiben vom 01.03.2023 hat die Direktorin des Amtsgericht Hanau gemäß § 36 Absatz 4 
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) um Mitteilung der Mindesvorschlagszahl von 17 Personen für die 
Schöffenwahl-Vorschlagsliste der Stadt Erlensee gebeten. 
 
Gemäß § 36 Abs. 1 GVG stellt die Gemeinde in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für  
Schöffen auf. Für die Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich, mindestens jedoch die Hälfte der gesetzlichen 
Mitgliederzahl. Die jeweiligen Regelungen zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung bleiben 
unberührt. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erlensee wurden im Febuar 2023 im Rahmen einer  
Pressemitteilung und über die Homepage der Stadt Erlensee um ihre Bereitschaft gebeten, dieses  
verantwortungsvolle Ehrenamt im Bereich der Strafrechtspflege zu übernehmen. Bei Bewerberin-
nen und Bewerbern der letzten Wahlperiode, die die rechtlichen Vorgaben erfüllen, wurde durch 
ein persönliches Anschreiben angefragt. Annahmeschluss für die Bewerbungen war der 
31. März 2023. Zum Zeitpunkt des Annahmeschlusses lagen insgesamt 44 Bewerbungen vor.  



 

Eine Überprüfung im Hinblick auf die Erfüllung der geforderten gesetzlichen Voraussetzung seitens 
der im Beschlussvorschlag aufgeführten Bewerberinnen und Bewerbern ist im Rahmen des Mögli-
chen erfolgt. 
 
Nach der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung ist die Vorschlagsliste, nach 
vorheriger amtlicher Bekanntmachung, eine Woche lang zu jedermanns Einsicht öffentlich auszule-
gen. Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche , gerechnet vom Ende 
der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, 
dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 GVG nicht aufgenommen 
werden durften oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. 
 
Die Vorschlagsliste ist gemäß § 38 Absatz 1 GVG, nebst den Einsprüchen, bis spätestens 
31.05. 2023, an den Richter beim Amtsgericht des Bezirks zu senden. Beim Amtsgericht wird ein 
Schöffenwahlausschuss gebildet, dieser Ausschuss wählt die Schöffen.  




